
Wurzeln in Verfassung

Zweck

Geltungsbereich

Abgrenzung
(gilt nicht für...)

GrundsätzeBestimmungen

Verletzungstatbestände

Rechtsansprüche

Instanzen

DSG
(Datenschutzgesetz)

persönliche Freiheit
Persönlichkeitsschutz

Missbrauch von personenbezogenen Daten
und Informationen verhindern
Schutz der Persönlichkeitsrechte

natürliche Personen
juristische Personen

kommunale Behörden und Verwaltungen
IKRK
internationale Organisationen
Register des Privatrechtes
persönliche Datensammlungen

Datenbeschaffung muss rechtmässig sein
(kein Diebstahl, Hacker Verletzung Briefgeheimnis)
Treu und Glauben
(keine Vorspiegelung falscher Tatsachen
über den Zweck der Sammlung)
Verhältnismässigkeit
(nur Daten, die gebraucht werden)
Zweckgebundenheit
(Daten nur für den angegebenen Verwendungszweck brauchen)

Richtigkeit der Daten gewährleisten
Anmeldung von Uebermittlungen ins Ausland
(Religionszugehörigkeit bei Reisen z.B. in den Sudan)

Datensicherheit
(kein unbefugter Zugriff)

Registration von Datensammlungen bei EDSB

Auskunftsrecht

grundsätzlich schriftlich
und gratis

Einschränkungen

vom Gesetz definiert
überwiegende Interessen
von Drittpersonen
(Adoptivkind will wahre Eltern
kennenlernen, diese wollen
aber ihre Identität nicht preisgeben)

Strafuntersuchungen
Beweissammlungen
(krank aber im Kino)
nationale Sicherheit

Nicht-Einhaltung der Grundsätze
Bearbeitung gegen den Willen des Betroffenen

unerlaubte Weitergabe an Drittpersonen

Ausnahmen:

vom Gesetz verlangt
überwiegendes privates Interesse 
(Auszug Betreibungsamt bei Miete
einer Wohnung)

überwiegendes öffentliches Interesse
(Prominenz - Yellow Press)
(Clinton loves Monica)

Feststellungsklage
Unterlassungsklage

Beseitigungsklage
Urteilspublikation

ev. Genugtuung & Schadenersatz

Datenschutzbeauftragter (EDSB)
Datenschutzkommission (EDSK)
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